
Statuten der FDP Frauen Kanton Glarus 

1. Name, Sitz und Zweck 

Art. 1 Name und Sitz 
Unter dem Namen FDP Frauen Kanton Glarus besteht ein Verein im Sinne von Art. 60 ff. 
ZGB mit Sitz im Kanton Glarus. 

Art. 2 Zweck 
Die FDP Frauen Kanton Glarus verfolgen insbesondere folgende Ziele: 

• Förderung der politischen Partizipation von Frauen des Kantons Glarus. 

• Vertretung der Interessen von Frauen innerhalb der FDP. Die Liberalen. 

• Mitwirkung an der politischen Meinungsbildung und Entscheidungsfindung. 

• Unterstützung von Kandidatinnen bei Wahlen und Mandaten. 

• Aufbau und Pflege eines Netzwerks von engagierten Frauen. 

Der Verein ist parteipolitisch der FDP. Die Liberalen Kanton Glarus verbunden, aber 
eigenständig organisiert. 

2. Mitgliedschaft 

Art. 3 Mitgliederkategorien 
Mitglied der FDP Frauen Kanton Glarus können werden: 

• Aktivmitglieder: Frauen, die sich mit den Zielen des Vereins identifizieren. 

• Passivmitglieder: Personen, die den Verein ideell und/oder finanziell 
unterstützen. 

• Ehrenmitglieder: Persönlichkeiten, die sich besondere Verdienste um den Verein 
erworben haben. Ehrenmitglieder können vom Vorstand ernannt werden. 

Art. 4 Aufnahme 
Über die Aufnahme neuer Mitglieder entscheidet der Vorstand unter Berücksichtigung 
der Vereinsziele. 

Art. 5 Austritt / Ausschluss 

• Der Austritt kann jederzeit schriftlich erfolgen. 

• Mitglieder können durch Vorstandsbeschluss ausgeschlossen werden. 

3. Organe des Vereins 

Art. 6 Organe 
Die Organe des Vereins sind: 

1. Die Mitgliederversammlung 



2. Der Vorstand 

3. Die Revisionsstelle 

Mitgliederversammlung 

Art. 7 Stellung 
Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Vereins. 

Art. 8 Aufgaben 
Die Mitgliederversammlung hat insbesondere folgende Aufgaben: 

• Wahl des Vorstandes und der Revisionsstelle 

• Abnahme des Jahresberichts, der Jahresrechnung und des Budgets 

• Festsetzung der Mitgliederbeiträge 

• Entscheid über Rekurse gegen den Ausschluss von Mitgliedern 

• Beschlussfassung über den zu ergreifenden Volksinitiativen 

• Statutenänderungen 

• Beschlussfassung über Anträge des Vorstandes oder der Mitglieder 

• Auflösung des Vereins 

Art. 9 Einberufung 

Die ordentliche Mitgliederversammlung findet mindestens einmal jährlich statt. Eine 
ausserordentliche Versammlung wird auf Beschluss des Vorstandes oder auf 
schriftliches Begehren von mindestens einem Fünftel der Mitglieder einberufen. 

Art. 10 Versammlungsformen 

1 Sämtliche Organe können sich sowohl physisch als auch virtuell (z.B. per Telefon- oder 
Videokonferenz) versammeln. 

2 Sämtliche Abstimmungen und Wahlen können sowohl an einer physischen bzw. 
virtuellen Zusammenkunft als auch im Zirkularverfahren (schriftlich oder elektronisch) 
gefasst werden. 

3 Die Wahl der Form obliegt dem einberufenden Organ. 

4 Im Falle von virtuellen Versammlungen bzw. dem Zirkularverfahren gelten die übrigen 
Bestimmungen zu den Versammlungen und zur Beschlussfassung analog. 

Art. 11 Beschlussfassung 

1 Die Vereinsversammlung fasst ihre Beschlüsse, soweit Gesetz oder Statuten nichts 
anderes bestimmen, mit dem einfachen Mehr der abgegebenen gültigen Stimmen. 
Enthaltungen werden nicht mitgezählt. 



2 Für Statutenänderungen ist eine Mehrheit von zwei Dritteln (2/3) der anwesenden 
stimmberechtigten Mitglieder erforderlich. 

3 Die Auflösung des Vereins oder eine Fusion mit einer anderen Organisation bedarf 
einer Mehrheit von drei Vierteln (3/4) der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder. 

4 Eine Änderung des Vereinszwecks kann nur beschlossen werden, wenn alle Mitglieder 
zustimmen, sofern die Statuten nichts anderes bestimmen. 

Vorstand 

Art. 12 Zusammensetzung 

a. Der Vorstand besteht aus mindestens drei Mitgliedern (Präsidentin, 
Vizepräsidentin, Kassierin, weitere Mitglieder).  

b. Die Mitgliederversammlung wählt die Mitglieder des Vorstands jährlich.  
c. Neugewählte treten in die Amtsdauer derjenigen Mitglieder ein, die sie ersetzen. 
d. Eine Wiederwahl ist unbeschränkt möglich. 

Art. 13 Aufgaben 

Der Vorstand leitet die Geschäfte des Vereins und vertritt ihn nach aussen. Er hat 
insbesondere folgende Aufgaben: 

• Vorbereitung und Durchführung der Mitgliederversammlung 

• Vollzug der Beschlüsse der Mitgliederversammlung 

• Führung der Vereinsgeschäfte und Finanzen 

• Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern 

• Vertretung des Vereins in der FDP. Die Liberalen Kanton Glarus und nach aussen 

Revisionsstelle 

Art. 14 Aufgabe 

Die Revisionsstelle prüft jährlich die Rechnungsführung des Vereins und erstattet der 
Mitgliederversammlung Bericht. 

4. Finanzen 

Art. 15 Mittel 

Die Mittel des Vereins bestehen aus: 

• Mitgliederbeiträgen 

• Zuwendungen und Spenden 

• Erträgen aus Veranstaltungen oder Projekten 



Art. 16 Mitgliederbeiträge 
• Die Mitglieder leisten einen jährlichen Mitgliederbeitrag. 

• Die Höhe der Mitgliederbeiträge für Aktiv- und Passivmitglieder wird von der 
Mitgliederversammlung auf Antrag des Vorstandes festgelegt. 

• Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit. 

Art. 17 Haftung 

Für die Verbindlichkeiten des Vereins haftet ausschliesslich das Vereinsvermögen. Eine 
persönliche Haftung der Mitglieder ist ausgeschlossen. 

5. Auflösung 

Art. 18 Auflösung 

Die Auflösung des Vereins kann nur durch die Mitgliederversammlung beschlossen 
werden. Bei einer Auflösung fällt das verbleibende Vermögen an die FDP. Die Liberalen 
Kanton Glarus oder eine von der Mitgliederversammlung bestimmte gemeinnützige 
Organisation. 

6. Schlussbestimmungen 

Art. 19 Inkrafttreten 

Diese Statuten wurden an der Gründungsversammlung vom 2.12.2025 beschlossen und 
treten sofort in Kraft. 


